
' >>> CDU/CSU FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

DR. JÜRGEN G E H B  M d 0  
6 R e c h t s p o l i t i s c h e r  S p r e c h e r  d e r  C D U / C S U - B u n d e s t a g s f r a k t i o n  

CDU/CSU Fraktion im Deutschan Bundastag . Platz der Republik 1 . 11011 Barlin 

Herrn 
Robert Schulte-Frohlinde 
Sorauer Straße 26 
10997 Berlin Berlin, 23. Juli 2008 

lnr Schreiben vom 14. Juni 2006 
J Gesetzentwurf Sorgerecht 

Sehr geehrter Herr Schulte-Frohlinde, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 14. Juni 2008, in dem Sie sich für 

das Sorgerecht nichtehelicher Väter einsetzen. Der 

Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Herr Volker 

Kauder MdB, bat mich, als den rechtspolitischen Sprecher, Ihnen in 

dieser Sache zu antworten. 

Der von der Bundestagsfraktion DIE GRÜNEN unlängst eingebrachte 
j 

i Antrag ,,Sorgerechtsregelung für Nichtverheiratete reformieren" (BT- 

Drs. 7619361 ) schlägt vor, dass die gemeinsame Sorge bei nicht 

miteinander verheirateten Eltern künftig unter bestimmten 

Bedingungen auch durch gerichtliche Entscheidung begründet 

werden kann. 

Dies ist aus unserer Sicht ein moderater Vorschlag, der durchaus 

diskussionswürdig ist. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es sich 

hier um eine gravierende Neuregelung handeln würde. 
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Deshalb darf eine solche erst und nur aufgrund einer umfangreichen 1 1 0 1 1  B e r l i n  
T e l e f o n  0 3 0 1  2 2 7 - 7 9 3 7 9  

Datenbasis erfolgen. Leider wissen wir derzeit immer noch zu wenig T e l e f a x  0 3 0 ,  2 2 7 - 7 6 9 5 4  

über die Lebenssituation der betroffenen Väter, Mütter und Kinder. j u e r g e n . g e h b @ b u n d e m g . d e  



L: Daran hat auch eine Umfrage des Bundesjustizministeriums bei 

Rechtsanwälten und Jugendämtern im Herbst 2006 nichts geändert. 

Statistisch belegt ist lediglich seit 2004, dass etwa 45% aller nicht 

miteinander verheirateten Paare gemeinsame Sorgeerklärungen 

abgegeben haben. 

Die Gründe, wari-im 55 % dies nicht getan haben, waren hingegen 

vielfältig. Im Übrigen handelte es sich hierbei auch nicht um eine 

Untersuchung, die wissenschaftlichen Anforderungen genügt. 

Deshalb plädiere ich dafür, jetzt keine vorschnelle Entscheidung zu 

treffen. Stattdessen wollen wir ergänzend zu den bisherigen 

Erhebungen eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag geben. 

Das Bundesministerium der Justiz erarbeitet bereits ein 
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Forschungsdesign und wird auf dieser Grundlage tätig werden. 

Da uns als Union dieses Thema - vor allem auch im Interesse der 

Kinder - sehr wichtig ist, drängen wir darauf, dass dieser Auftrag 

zeitnah ausgeschrieben und vergeben wird. Ich bin zuversichtlich, 

dass wir in dieser Frage schon in Kürze Konkretes vorweisen können. 

Zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt lehnen wir jedoch aus 

genannten Gründen eine Gesetzesänderung ab. 

Mit freundlichen GrUßen 

Dr. Jijrgen Gehb MdB 


